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Vertraulich ! 

 

M i n i s t e r r a t s p r o t o k o l l  N r .  9 0  

vom 1. Juni 1921 

 

Anwesend: 

Bundeskanzler Dr. M a y r, Vizekanzler B r e i s k y sowie die Bundesminister Dr. 

R a m e k, Dr. P a l t a u f, Dr. G r i m m, H e i n l, Dr. R e s c h, V a u g o i n, Dr. 

G r ü n b e r g e r und Dr. P e s t a. 

 

Zugezogen: 

Vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft: Sektionschef Dr. D e u t s c h; 

ferner zu Punkt 2: vom Bundesministerium für Finanzen: Ministerialrat Dr. W i l f l i n g und 

Sektionschef Dr. R o l l e t, 

                                vom Bundesministerium für soziale Verwaltung: Ministerialrat Dr. 

A d l e r; 

           zu Punkt 17: vom Bundesministerium für Heereswesen: Oberst N o w a k o v s k i  und 

Oberstleutnant H o r n u n g. 

 

Vorsitz: 

Bundeskanzler Dr. M a y r 

 

Dauer: 20.00 – 21.00 

 

Reinschrift (9 ½ Seiten), Konzept, unterfertigte Präsenzliste, zweifaches Stenogramm, kein 

Beschlussprotokoll  

 

I n h a l t: 

1. Maßnahmen zu Gunsten der Unterbeamten; Verleihung des Titels „Bundesbeamter ohne 

Rangsklasse“. 

2. Streik der Kraftwagenlenker der staatlichen Amtsautomobile. 

3. Anwendung der Bezugsregelungen der Bundesangestellten auf die Mitglieder der 

Bundesregierung. 

4. Ausfuhrverbot für Kirschen aus Steiermark. 
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5. Besoldungsordnung für die Bundeslehrpersonen. 

6. Subvention für die Lebensmittellagerbetriebe der Verkehrsangestellten. 

7. Verfolgung strafrechtlicher Delikte im Zusammenhange mit dem Streike der Post- und 

Telegraphenbediensteten. 

8. Genehmigung zur Aufnahme eines Hypothekardarlehens auf dem Gebäude des 

Souveränen Malteser-Ritter-Ordens in Wien. 

9. Gesetzesbeschlüsse in autonomen Finanzangelegenheiten. 

10. Gesetzesbeschluß des Salzburger Landtages über die Wahlordnung für die Wahlen zum 

Salzburger Landtag (Landtagswahlordnung). 

11. Gesetzesbeschluß des Landtages von Oberösterreich, betreffend den Schutz der Alpen 

und die Förderung der Alpwirtschaft. 

12. Gesetzesbeschluß des steiermärkischen Landtages, womit über die Behandlung der 

nach dem kaiserlichen Patente vom 5. Juli 1853, R.G.Bl. Nr. 130, der Ablösung oder 

Regulierung unterliegenden Rechte einzelne abzuändernde Bestimmungen getroffen werden. 

13. Gesetzesbeschluß des steiermärkischen Landtages vom 8. April 1921, betreffend den 

Schutz landwirtschaftlicher Grundstücke gegen Beschädigung durch fremde Bäume. 

14. Verordnung des Bundesministeriums für Verkehrswesen, betreffend die vorläufige 

Regelung der Versorgungsgenüsse der Witwen und Waisen der nicht definitiv angestellt 

gewesenen Bundesbahnbediensteten. 

15. Gesetzesbeschluß des oberösterreichischen Landtages, womit die Bestimmungen des § 

358 und des § 33, Absatz l, des Gesetzes vom 21. Februar 1870 (Gesetz- und 

Verordnungsblatt Nr. 9), (in der Fassung des Gesetzes vom 29. Dezember 1907, L.G. und 

V.Bl. Nr. 40), betreffend die Schulaufsicht abgeändert werden. 

16. Entsendung einer Vertretung nach Paris zu den Verhandlungen vor dem Drei-Juristen-

Komitee über die belgischen Forderungen. 

17. Änderung der Amtstitel der Beamten des österreichischen Schulbücherverlages. 

18. Frage der Errichtung einer staatlichen Fabrik zur Erzeugung von Waffen, Munition und 

Kriegsmaterial. 

 

Beilagen 

Beilage zu Punkt 2, Bundesministerium für Finanzen Zl. 120.035/12, Ministerratsvortrag (5 ½ 

Seiten): Forderungen der Kraftwagenlenker; Schreiben von BM Grimm an das 

Bundeskanzleramt, alle Bundesministerien, Postsektion und Telegraphensektion des 
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Bundesministeriums für Verkehrswesen und den Rechnungshof vom 7. Mai 1921 (5 ½ 

Seiten) 

Beilage zu Punkt 6, [Bundesministerium für Volksernährung] ohne Zahl, Ministerratsvortrag 

(1 Seite): Subvention für die Lebensmittellagerbetriebe der Verkehrsangestellten 

Beilage zu Punkt 7, Bundesministerium für Justiz Zl. 11.033/3004 ohne Zahl, 

Ministerratsvortrag (4 Seiten): Verfolgung strafrechtlicher Delikte im Zusammenhang mit 

dem Streik der Post- und Telegraphenbediensteten; Bemerkung (1 ½ Seiten); Schreiben der 

Oberstaatsanwaltschaft Wien vom 14.4.1921 (3 Seiten) 

Beilage zu Punkt 8, Bundesministerium für Äußeres Zl. 32.853/4A, Ministerratsantrag (2 

Seiten): Genehmigung zur Aufnahme eines Hypothekardarlehens auf dem Gebäude des 

Souveränen Malteser-Ritter-Ordens; Wien, I., Kärntnerstrasse 35, 37 und Johannesgasse Nr. 2 

Beilage zu Punkt 9, Bundesministerium für Inneres und Unterricht Zl. 140.217, 

Ministerratsvortragsauszug (1 Seite): Gesetzesbeschluss des steiermärkischen Landtages vom 

8. April 1921, betreffend die Einhebung von Taxen für die Aufnahme und die Zusicherung 

der Aufnahme in den Gemeindeverband der Landeshauptstadt Graz.  

Material zu Punkt 9, Bundesministerium für Inneres und Unterricht Zl. 144.465, 

Ministerratsvortragsauszug (1 Seite): Gesetzesbeschluss des Tiroler Landtages vom 11. März 

1921, womit der Landeshauptstadt Innsbruck die Aufnahme eines Anlehens von 50 Millionen 

Kronen bewilligt wird 

Material zu Punkt 10, Bundesministerium für Inneres und Unterricht Zl. 144.081, 

Ministerratsvortragsauszug (2 Seiten): Gesetzesbeschluss des Salzburger Landtages vom 21. 

April 1921 über die Wahlordnung für die Wahlen zum Salzburger Landtag 

Material zu Punkt 11, Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft Zl. 9.773, 

Ministerratsvortrag (2 Seiten): Gesetzesbeschluss des Landtages von Oberösterreich 

betreffend den Schutz der Alpen und die Förderung der Alpwirtschaft; Gesetz (9 Seiten) 

Material zu Punkt 12, Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft Zl. 10.659, 

Ministerratsvortrag (2 Seiten): Gesetzesbeschluss des steiermärkischen Landtages, womit 

über die Behandlung der nach dem kaiserlichen Patente vom 5. Juli 1853, R.G.Bl. Nr 130 der 

Ablösung oder Regulierung unterliegenden Rechte einzeln abzuändernde Bestimmungen 

getroffen werden 

Material zu Punkt 13, Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft Zl. 10.083, 

Ministerratsvortrag (1 ½ Seiten): Gesetzesbeschluss des Steiermärkischen Landtages vom 8. 

April 1921, betreffend den Schutz landwirtschaftlicher Grundstücke gegen Beschädigung 

durch fremde Bäume. 
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Material zu Punkt 14, Bundesminister für Verkehrswesen Zl. 613, Verordnung, betreffend die 

vorläufige Regelung der Versorgungsgenüsse der Witwen und Waisen der nicht definitiv 

angestellt gewesenen Bundesbahnbediensteten (3 ½ Seiten); Begründung (3 Seiten)  

Material zu Punkt 15, [Bundesminister für Inneres und Unterricht], ohne Zahl, 

Ministerratsvortrag (3 ½ Seiten): Gesetzesbeschluss des oberösterreichischen Landtages, 

womit die Bestimmungen des § 32 und § 33, Absatz 1, des Gesetzes vom 21. Februar 1870 

(Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 9), (in der Fassung des Gesetzes vom 29. Dezember 1907, 

L.G.Bl.Nr.40), betreffend die Schulaufsicht abgeändert werden 

Material zu Punkt 17, Bundesministerium für Inneres und Unterricht Zl. 8.795/III-7, 

Ministerratsantrag (2 Seiten): Einführung neuer Amtstitel für die Bediensteten des 

österreichischen Schulbücherverlags 

Material zu Punkt 18, Bundesministerium für Heereswesen Abt. III. Zl. 3.031, 

Ministerratsvortrag (4 ½ Seiten): Errichtung der österreichischen Staatsfabrik gemäß 

Staatsvertrag von St. Germain Artikel 132 zur Erzeugung von Waffen, Munition und 

Kriegsmaterial 

 

1. 

Maßnahmen zu Gunsten der Unterbeamten; Verleihung des Titels „Bundesbeamter ohne 

Rangsklasse“. 

Über Aufforderung des V o r s i t z e n d e n berichtet Ministerialrat Dr. H o r i c k y über 

das Ergebnis der im Verfolge der Ministerratsbeschlüsse vom 5. und 26. April d. J. 

eingeleiteten Aktion zugunsten der Unterbeamten. Unter Zugrundelegung der vom 

Ministerrate seinerzeit beschlossenen allgemeinen Richtlinien hätten nunmehr die einzelnen 

Bundesministerien Detailanträge ausgearbeitet, die aber derart weitgehende Divergenzen in 

der Auslegung der Richtlinien enthalten haben, daß zur Ausgleichung der verschiedenen 

Gesichtspunkte bei der Durchführung dieser Maßnahmen eine neuerliche Besprechung der 

Personalreferenten der einzelnen Bundesministerien abgehalten werden mußte. Hiebei sei 

nach einhelliger Auffassung der interministeriellen Kommission die Notwendigkeit einer 

entsprechenden Abänderung der Grundsätze für die Durchführung dieser Aktion zutage 

getreten. Die Kommission habe demgemäß beschlossen, dem Ministerrat die Bitte zu 

unterbreiten, bei jenen Unterbeamten, die mit 31. Dezember 1920 eine nach dem 

Besoldungsübergangsgesetze anrechenbare Gesamtdienstzeit von wenigstens 20 Jahren sowie 

eine effektive Mindestdienstzeit als Amtsdiener (Unterbeamte) von 5 Jahren bei ehemaligen 

Zertifikatisten, beziehungsweise von 10 Jahren als Amtsdiener und Unterbeamte bei den aus 



90 – 1921-06-01 

dem Stande der Aushilfsdiener hervorgegangenen Unterbeamten aufweisen, unter der 

Voraussetzung einer vollkommen zufriedenstellenden Dienstleistung, die Voraussetzungen 

für die Erwirkung des Titels eines Bundesbeamten ohne Rangsklasse als gegeben zu erachten. 

Namens der genannten Ministerialkommission erbitte sohin Redner vom Ministerrate die 

Genehmigung dieses Antrages. 

Für den Fall, als dieser Antrag zum Beschluß erhoben werden sollte, bitte Redner, der 

Ministerrat wolle das Bundeskanzleramt sowie sämtliche Bundesministerien ermächtigen, die 

nach diesen Grundsätzen ausgearbeiteten, von der Ministerialkommission bereits überprüften 

und dem Ministerrate vorliegenden Detailanträge dem Bundespräsidenten behufs 

Genehmigung vorzulegen. 

Nach einer kurzen Debatte genehmigt der Ministerrat die von der interministeriellen 

Kommission unterbreiteten Anträge, betreffend die Abänderung der Richtlinien zur 

Verleihung des Titels „Bundesbeamter ohne Rangsklasse“ an Unterbeamte und ermächtigt 

weiters die Zentralstellen zur Vorlage der Detailanträge an den Bundespräsidenten. 

 

2. 

Streik der Kraftwagenlenker der staatlichen Amtsautomobile. 

Über Aufforderung des V o r s i t z e n d e n berichtet Ministerialrat Dr. W i l f l i n g, daß 

die Kraftwagenlenker der bei den Bundesbehörden in Verwendung stehenden 

Amtsautomobile am 28. Mai d. J. in den Streik getreten seien, weil bei der im Laufe des 

Monates Mai vorgenommenen Regelung ihrer Entlohnung die Art der Berechnung der 

Überstundengebühren nicht im Sinne ihrer Wünsche festgelegt wurde. Die Differenzen 

bestünden im Wesen darin, daß die Kraftwagenlenker in dem Falle, als sie nach Beendigung 

ihrer täglichen Dienstzeit in irgendeiner Nachtstunde zum Dienste herangezogen werden, 

auch für den ganzen dazwischen liegenden Zeitraum, während dessen sie tatsächlich keine 

Dienste geleistet haben, eine Überstundenentlohnung beanspruchen. Begründet werde die 

Forderung damit, daß diese Art der Berechnung dem im Privatbetriebe üblichen Vorgange 

entspreche und daß der Kraftwagenlenker dann, wenn er noch eine Fahrt in Aussicht habe, 

über seine Zeit nicht verfüge, sondern gewissermaßen Bereitschaftsdienst halten müsse. Eine 

weitere Forderung gehe dahin, daß jede angefangene Überstunde als volle Überstunde und 

nicht wie bisher jede angefangene halbe Stunde als volle halbe Stunde berechnet werde. 

Der Referent gibt sodann eine Darstellung des Verlaufes der Verhandlungen mit den 

Kraftwagenlenkern und bespricht die weitgehenden materiellen Zugeständnisse, die ihnen zur 

Angleichung an die Entlohnung der Kraftwagenlenker der Postverwaltung bereits gemacht 
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worden seien. Auch in der Überstundenentlohnung habe die Finanzverwaltung das 

weitestgehende Entgegenkommen an den Tag gelegt und die Gebührenvorschriften der 

Chauffeure der Postverwaltung auch für die übrigen Kraftwagenlenker soweit zur 

Anwendung gebracht, als nicht Besonderheiten des Dienstes bei der Post für deren Chauffeure 

eine Ausnahme rechtfertigen. Wenn nun die Kraftwagenlenker noch weitergehende 

Forderungen stellen, so liege dafür ein begründeter Anlaß nicht vor. Die Finanzverwaltung 

müßte es daher der Entscheidung des Ministerrates überlassen, ob noch weiter 

entgegengekommen werden solle. 

Der Anrechnung jeder begonnenen halben Stunde als volle Stunde stehe das Bedenken 

entgegen, daß sich daraus finanziell schwer ins Gewicht fallende Rückwirkungen für die 

Berechnung der Überstunden bei den Wachkörpern und anderen großen Gruppen von 

Bundesangestellten ergeben würden. Andererseits haben aber die Kraftwagenlenker von den 

Verhandlungen vielleicht den irrigen Eindruck mitgenommen, daß ihre Forderung in diesem 

Punkte bewilligt worden sei. Angesichts dessen könnte bei allfälligen neuerlichen 

Verhandlungen die Erfüllung ihres Begehrens unter der Voraussetzung in Aussicht 

genommen werden, daß sie in dem zweiten strittigen Punkte ihren Standpunkt aufgeben. 

Was diesen Punkt betreffe, sei das Verlangen nach Gewährung einer 

Überstundenvergütung für die Zeit zwischen dem Dienstschluß und der neuerlichen 

Inanspruchnahme mindestens in dem jetzt von den Chauffeuren begehrten Umfange 

unannehmbar. Äußersten Falles käme in Betracht, den Kraftwagenlenkern eine gewisse 

besonders erhöhte Überstundengebühr dann zu gewähren, wenn sie nach einigen dienstfreien 

Stunden, für die sie keine besondere Entlohnung erhalten, neuerlich zum Dienste 

herangezogen werden. Bei einer solchen Regelung müßte aber darauf Bedacht genommen 

werden, daß Chauffeuren, die regelmäßig zu einem gewissen Abstande vom Dienstschlusse 

zu Fahrten in Anspruch genommen werden, für die dazwischenliegende, faktisch dienstfreie 

Zeit nicht ein Überstundenbezug erwachse. Sonst entstünde eine sachlich nicht gerechtfertigte 

Bevorzugung vor den Chauffeuren der Postverwaltung, die dies, wie auch bereits angekündigt 

worden sei, in gleicher Weise für sich beanspruchen würden. 

Schließlich werde noch die Schlußfassung des Ministerrates darüber erbeten, ob die 

Anknüpfung neuer Verhandlungen davon abhängig gemacht werden solle, daß die 

Kraftwagenlenker vorerst den Dienst wieder aufnehmen. 

Ministerialrat Dr. A d l e r gibt bekannt, daß der Obmann des Verbandes der Handels-, 

Transport- und Verkehrsarbeiter das Bundesministerium für soziale Verwaltung um 

Intervention in der Streiksache ersucht habe. Nach dessen Andeutungen dürfte die Aussicht 
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bestehen, in der Überstundenfrage auf der Grundlage zu einer Einigung zu gelangen, daß den 

Kraftwagenlenkern die zwischen dem Dienstschlusse und der neuerlichen Inanspruchnahme 

liegende dienstfreie Zeit bis zu einem gewissen Ausmaße vergütet werde, wobei aber daran 

festgehalten werden solle, daß eine Dienstleistung, die sich als Beginn eines neuen 

Tagewerkes darstelle, nicht zur Dienstleistung des Vortages dazugeschlagen werden dürfe. 

Nach einer längeren Debatte, an welcher sich die B.-M. V a u g o i n und Dr. R e s c h 

beteiligen, ermächtigt der Ministerrat das Bundesministerium für soziale Verwaltung, auf der 

von den beiden Referenten angedeuteten Grundlage mit den Kraftwagenlenkern in 

Verhandlung zu treten, ohne daß die vorherige Wiederaufnahme des Dienstes als Bedingung 

gestellt werde. 

 

3. 

Anwendung der Bezugsregelungen der Bundesangestellten auf die Mitglieder der 

Bundesregierung. 

Infolge einer Anfrage des B.-M. V a u g o i n stellt der Ministerrat fest, daß alle den 

Bundesangestellten zukommenden Bezugsregelungen für die Mitglieder der Bundesregierung 

hinsichtlich des gesamten Diensteinkommens nach § 4 des Gesetzes vom 7. Dezember 1920, 

B.G.Bl. Nr. 32, also sowohl hinsichtlich der Entschädigung wie hinsichtlich der 

Funktionszulage, zur Anwendung zu bringen sind. 

 

4. 

Ausfuhrverbot für Kirschen aus Steiermark. 

B.-M. Dr. G r ü n b e r g e r gibt bekannt, daß Landeshauptmann Dr. Rintelen zur 

Hintanhaltung von Vorfällen, wie sie sich am 7. Juni v. J. in Graz abgespielt haben, beim 

Bundesministerium für Volksernährung die Erlassung eines Ausfuhrverbotes für Kirschen aus 

Steiermark beantragt habe. Da eine derartige Maßnahme mit Art. 4 des Bundes-

Verfassungsgesetzes im Widerspruche stünde, glaube der sprechende Minister, so sehr alles 

daran gesetzt werden müsse, eine Wiederholung der Ereignisse vom Vorjahre vorzubeugen, 

dem Antrage des Landeshauptmannes nicht willfahren zu können. 

Der Ministerrat pflichtet dieser Auffassung bei. 

 

5. 

Besoldungsordnung für die Bundeslehrpersonen. 

Vizekanzler B r e i s k y teilt mit, daß ihm gegenüber von parlamentarischer Seite gegen 
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die Fassung des in der Sitzung des Ministerrates vom 27. Mai d. J. behandelten IV. 

Hauptstückes des Besoldungsgesetzes über die Bundeslehrpersonen schwere Bedenken 

erhoben worden seien. Redner habe den Eindruck gewonnen, daß der Entwurf wegen des 

Widerspruches aller drei politischen Parteien gegen die darin vorgesehene Behandlung der 

Mittelschullehrer keine Aussicht besitze, im Nationalrate angenommen zu werden, weshalb er 

es als zweckmäßig angesehen habe, ihn zurückzuziehen. Er erbitte nunmehr die Zustimmung 

des Ministerrates, daß durch das Unterrichtsamt im Einvernehmen mit dem 

Bundesministerium für Finanzen ein neuer Entwurf ausgearbeitet werde, welcher die 

Zusammenfassung sämtlicher Mittelschullehrer in eine einzige Gruppe vorzusehen hätte. 

Der Ministerrat erteilt die erbetene Zustimmung unter der Voraussetzung, daß durch diese 

Änderung kein finanzielles Mehrerfordernis verursacht werde. 

 

6. 

Subvention für die Lebensmittellagerbetriebe der Verkehrsangestellten. 

B.-M. Dr. G r ü n b e r g e r führt aus, daß eine Abordnung von Eisenbahnbediensteten bei 

ihm vorgesprochen und die protokollarisch festgelegte Zusicherung der Regierung vom 20. 

November v. J. in Erinnerung gebracht habe, wonach die Eisenbahnbediensteten von jeder 

Preissteigerung in Zucker, Fett u. dgl. künftighin freigehalten werden würden. Die Abordnung 

habe erklärt, daß den Verkehrsangestellten eine wesentliche Erhöhung der Bezüge 

zugestanden werden müßte, soferne nicht durch entsprechende Erhöhung der Subventionen an 

die Lebensmittellagerbetriebe die Möglichkeit geboten werde, die erwähnten Artikel zu einem 

gegenüber dem Stande vom November v. J. nur unbedeutend erhöhten Preise zu beziehen. 

Der sprechende Minister sei der Anschauung, daß dieser letztere Weg eingeschlagen werden 

sollte, um einer sonst unvermeidlichen Bezugserhöhung vorzubeugen, die für den Staat mit 

wesentlich größeren Auslagen verbunden wäre. Redner stelle demnach den Antrag, der 

Ministerrat möge die Bundesministerien für Volksernährung, für Finanzen und 

Verkehrswesen ermächtigen, mit den Interessentenkreisen in vorläufig unverbindliche 

Verhandlungen über die Neubemessung der Subventionen für die Lebensmittellagerbetriebe 

einzutreten. 

Nach einer kurzen Debatte erteilt der Ministerrat die erbetene Ermächtigung. 

 

7. 

Verfolgung strafrechtlicher Delikte im Zusammenhange mit dem Streike der Post- und 

Telegraphenbediensteten. 
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B.-M. Dr. P a l t a u f führt aus, daß beim Landesgerichte II in Wien gegen drei 

Telegraphenangestellte, welche anläßlich des Streikes der Post-, Telegraphen- und 

Telephonbediensteten im Jänner d. J. die Unterbrechung staatlicher Telegraphenleitungen 

versucht hatten, ein Strafverfahren wegen Verbrechens nach den §§ 8, 89, bzw. 5 St.G., 

anhängig sei. Anläßlich der Behandlung dieses Straffalles habe die Sektion VII des 

Bundesministeriums für Verkehrswesen den Standpunkt eingenommen, daß gelegentlich des 

Abschlusses des Streikes ausdrücklich allen daran Beteiligten die disziplinare Straflosigkeit 

zugesichert worden sei und daher auch die vorliegenden Straffälle niederzuschlagen wären, 

weil nach § 26 St. G. die Verurteilung wegen eines Verbrechens die Dienstentlassung nach 

sich ziehe. 

Gegenüber dieser Auffassung müsse Redner feststellen, daß nach dem Beschlusse des 

Ministerrates vom 15. Jänner d. J. nur die Zusicherung erteilt worden sei, keinen Bediensteten 

aus Anlaß seines Verhaltens bei der Streikbewegung einer dienstlichen Maßregelung zu 

unterwerfen, noch auch in finanzieller Hinsicht zu schädigen. Strafrechtlich verfolgbare 

Delikte dagegen müßten aber nach der damals vom Ministerrate einmütig vertretenen 

Auffassung von der Nachsicht ausgeschlossen bleiben. Der Verfolgung solcher strafrechtlich 

verpönter Handlungen könne ungeachtet des Ministerratsbeschlusses vom 15. Jänner d. J. 

wohl auch der Umstand keinen Abbruch tun, daß die Verurteilung die Dienstesentlassung 

herbeiführe, zumal sich in diesen Fällen die Dienstentlassung nicht als eine Disziplinarstrafe, 

sondern als eine der gesetzlichen Straffolgen des gerichtlichen Urteiles darstelle. 

Infolgedessen habe der sprechende Minister die Verfügung getroffen, dem Strafverfahren im 

konkreten Falle seinen Lauf zu lassen. 

Der Ministerrat nimmt diese Ausführungen zustimmend zur Kenntnis. 

 

8. 

Genehmigung zur Aufnahme eines Hypothekardarlehens auf dem Gebäude des Souveränen 

Malteser-Ritter-Ordens in Wien. 

Nach dem Antrage des V o r s i t z e n d e n erteilt der Ministerrat die Zustimmung, daß der 

Souveräne Malteser-Ritter-Orden die ihm gehörige Realität „Johanneshof“ in Wien, I., 

Kärntnerstraße Nr. 35-37 bzw. Johannesgasse Nr. 2, Konskriptions-Nr. 522, zwecks 

Entrichtung der Vermögensabgabe nach dem Gesetz vom 21. Juli 1920, St.G.Bl. Nr. 371, von 

dem an das Inland gebundenen Vermögen des Ordens durch Gutschrift einer 

Finanzierungsanstalt mit einem Hypothekardarlehen bis zu einer Million Kronen belaste. 
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9. 

Gesetzesbeschlüsse in autonomen Finanzangelegenheiten. 

B.-M. Dr. R a m e k unterbreitet dem Ministerrat die Gesetzesbeschlüsse des 

steiermärkischen Landtages vom 8. April 1921, betreffend die Einhebung von Taxen für die 

Aufnahme und die Zusicherung der Aufnahme in den Gemeindeverband der Landeshauptstadt 

Graz, sowie des Tiroler Landtages vom 11. März 1921, womit der Landeshauptstadt 

Innsbruck die Aufnahme eines Anlehens von 50 Millionen Kronen bewilligt wird und 

beantragt, daß in beiden Fällen von der Erhebung eines Einspruches abgesehen und der 

Kundmachung der Gesetze zugestimmt werde. 

Der Ministerrat beschließt in diesem Sinne. 

 

10. 

Gesetzesbeschluß des Salzburger Landtages über die Wahlordnung für die Wahlen zum 

Salzburger Landtag (Landtagswahlordnung). 

B.-M. Dr. R a m e k berichtet, daß der Salzburger Landtag in seiner Sitzung vom 21. April 

eine neue Landtagswahlordnung beschlossen habe. Danach solle der Salzburger Landtag 28 

Abgeordnete zählen, von denen 25 Abgeordnete in vier Wahlbezirken gewählt werden, 

während drei Abgeordnetensitze im Wege eines zweiten Ermittlungsverfahrens nach 

Maßgabe der Größe der Reststimmen zur Vergebung zu gelangen haben. 

In drei Wahlbezirken erfolge die Verteilung der den Wahlbezirken zugewiesenen Mandate 

nach demselben Verfahren, wie es bei der Nationalratswahl vorgeschrieben ist. Für den 

Wahlbezirk 4, auf den nur ein Mandat entfalle, sei ein abweichendes Verfahren vorgesehen. 

Es sollen nämlich die Stimmenergebnisse dieses Wahlbezirkes und des Wahlbezirkes 3 

zusammengerechnet und die Gesamtwahlzahl für diese beiden Wahlbezirke ermittelt werden. 

Erreichen die im vierten Wahlbezirke für die stärkste Partei des Landes abgegebenen 

Stimmen nicht die Wahlzahl, so werden ihnen aus dem dritten Wahlbezirke so viel Stimmen 

zugezählt, bis die Gesamtwahlzahl erreicht ist. Werden diese Stimmen im dritten Wahlbezirke 

nicht aufgebraucht, so falle das Mandat des vierten Wahlbezirkes der nächststärksten Partei in 

diesem Bezirke zu, die durch die Zuzählung von Stimmen die Wahlzahl erreicht. 

Diese Mandatsverteilung beruhe auf einem Parteienübereinkommen, das während der 

Verhandlungen im Plenum zustande kam. Die Landtagswahlordnung erkenne ferner im Falle 

der Gegenseitigkeit den Reichsdeutschen das Wahlrecht im Lande zu. 

Zu dieser Vorschrift sei zu bemerken, daß nach Art. 95, Abs. 1 des Bundes-

Verfassungsgesetzes, die Mitglieder des Landtages von allen nach den 
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Landtagswahlordnungen wahlberechtigten Bundesbürgern gewählt werden. Im folgenden 

Absatz 2 werde zwar nur angeordnet, daß die Landtagswahlordnungen die Bedingungen des 

Wahlrechtes zum Landtag nicht enger ziehen dürfen, als die Wahlordnung zum Nationalrat; 

doch könne dies naturgemäß nur im Rahmen der allgemeinen Bestimmungen des Art. 95, 

Abs. 1 des Bundes-Verfassungsgesetzes, also bezüglich der Bundesbürger, die im Lande ihren 

ordentlichen Wohnsitz haben, als verfassungsmäßig zulässig verstanden werden. Diese 

Auffassung finde ihre Bekräftigung durch Absatz 3 des zitierten Art. 95, der die Verteilung 

der Zahl der Abgeordneten auf die Wahlkreise im Verhältnisse zur Bürgerzahl anordne, 

woraus hervorgehe, daß andere als Bundesbürger nach dem Geiste des Bundes-

Verfassungsgesetzes auch für die Landtagswahl nicht in Rücksicht zu ziehen sind. 

Da es sich hier also um eine wesentliche Verletzung eines Grundsatzes des Bundes-

Verfassungsgesetzes handelt, habe das Bundeskanzleramt die Erhebung eines Einspruches 

beantragt. 

Nach dem Antrage des sprechenden Ministers beschließt der Ministerrat, gegen den 

Gesetzesbeschluß im Grunde des Art. 98 des Bundes-Verfassungsgesetzes Einspruch zu 

erheben. 

 

11. 

Gesetzesbeschluß des Landtages von Oberösterreich, betreffend den Schutz der Alpen und die 

Förderung der Alpwirtschaft. 

Namens des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft erbittet und erhält 

Sektionschef Dr. D e u t s c h die Ermächtigung des Ministerrates, daß das 

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft gegen den Gesetzesbeschluß des Landtages 

von Oberösterreich, betreffend den Schutz der Alpen und die Förderung der Alpwirtschaft, 

keinen Einspruch erhebe und der sofortigen Kundmachung des Gesetzes zustimme, dabei 

jedoch der Landesregierung die Abänderung einzelner Detailbestimmungen nahelege. 

 

12. 

Gesetzesbeschluß des steiermärkischen Landtages, womit über die Behandlung der nach dem 

kaiserlichen Patente vom 5. Juli 1853, R.G.Bl. Nr. 130, der Ablösung oder Regulierung 

unterliegenden Rechte einzelne abzuändernde Bestimmungen getroffen werden. 

Sektionschef Dr. D e u t s c h legt namens des Bundesministers für Land- und 

Forstwirtschaft dem Ministerrate einen Gesetzesbeschluß des steiermärkischen Landtages, 

womit über die Behandlung der nach dem kaiserlichen Patente vom 5. Juli 1853, R.G.Bl. Nr. 
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130, der Ablösung oder Regulierung unterliegenden Rechte einzelne abzuändernde 

Bestimmungen getroffen werden, vor und beantragt, der Ministerrat wolle das 

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft ermächtigen, gegen den Gesetzesbeschluß 

keinen Einspruch zu erheben und der sofortigen Kundmachung des Gesetzes zuzustimmen, 

jedoch der Landesregierung eine Änderung des § 4 des Landesgesetzes von 8. Jänner 1889, 

L.G.Bl. Nr. 6, vorzuschlagen. 

Der Ministerrat beschließt im Sinne des gestellten Antrages. 

 

13. 

Gesetzesbeschluß des steiermärkischen Landtages vom 8. April 1921, betreffend den Schutz 

landwirtschaftlicher Grundstücke gegen Beschädigung durch fremde Bäume. 

Nach dem Antrage des Sektionschefs Dr. D e u t s c h beschließt der Ministerrat, gegen 

den Gesetzesbeschluß des steiermärkischen Landtages vom 8. April 1921, betreffend den 

Schutz landwirtschaftlichen Grundstücke gegen Beschädigung durch fremde Bäume, keinen 

Einspruch zu erheben und der sofortigen Kundmachung zuzustimmen. 

 

14. 

Verordnung des Bundesministeriums für Verkehrswesen, betreffend die vorläufige Regelung 

der Versorgungsgenüsse der Witwen und Waisen der nicht definitiv angestellt gewesenen 

Bundesbahnbediensteten. 

B.-M. Dr. P e s t a bespricht an Hand eines dem Ministerrate vorliegenden Referates die 

wesentlichsten Bestimmungen einer Verordnung des Bundesministeriums für Verkehrswesen, 

betreffend die vorläufige Regelung der Versorgungsgenüsse der Witwen und Waisen der nicht 

definitiv angestellt gewesenen Bundesbahnbediensteten und erbittet die Ermächtigung des 

Ministerrates zu deren Verlautbarung. 

Der Ministerrat erteilt die erbetene Ermächtigung. 

 

15. 

Gesetzesbeschluß des oberösterreichischen Landtages, womit die Bestimmungen des § 358 

und des § 33, Absatz l, des Gesetzes vom 21. Februar 1870 (Gesetz- und Verordnungsblatt 

Nr. 9), (in der Fassung des Gesetzes vom 29. Dezember 1907, L.G. und V.Bl. Nr. 40), 

betreffend die Schulaufsicht abgeändert werden. 

Vizekanzler B r e i s k y erinnert daran, daß der Kabinettsrat in seiner Sitzung vom 25. 

November 1919 beschlossen habe, gegen den Gesetzesbeschluß des oberösterreichischen 
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Landtages vom 19. Oktober 1919, betreffend eine Abänderung der §§ 32 und 33 des 

oberösterreichischen Schulaufsichtsgesetzes Vorstellung zu erheben, weil die in Vorschlag 

gebrachten Bestimmungen mit den geltenden Staatsgesetzen in Widerspruch standen. 

Nunmehr habe die Landesregierung für Oberösterreich einen Gesetzesbeschluß des 

oberösterreichischen Landtages vom 9. Dezember 1920 vorgelegt, welcher neuerlich eine 

Abänderung der obzitierten Bestimmungen beinhalte. 

Laut dieses Gesetzesbeschlusses hätte der Landesschulrat zu bestehen: 

1. Aus dem Landeshauptmann oder dem von ihm bestellten Vertreter als Vorsitzenden; 

2. aus fünf vom „Landesrate“ zu wählenden Mitgliedern; 

3. aus dem Referenten für die administrativen und ökonomischen Schulangelegenheiten 

der Landesregierung; 

4. aus den zwei Landesschulinspektoren; 

5. aus zwei katholischen und einem evangelischen Geistlichen, ferner aus einem Vertreter 

der israelitischen Kultusgemeinden; 

6. aus zwei Mitgliedern des Lehrstandes; 

7. aus einem Vertreter der Stadtgemeinde Linz. 

Die unter Z. 3, 4, 5 und 6 erwähnten Mitglieder sollen vom „Präsidenten der Republik“ 

über Vorschlag des Bundesministeriums für Inneres und Unterricht ernannt werden, bezüglich 

der unter Z. 5 erwähnten geistlichen Mitglieder komme der konfessionellen Oberbehörde das 

Vorschlagsrecht an das Bundesministerium für Inneres und Unterricht zu. In Bezug auf die 

Ernennung des administrativen Referenten der Landesregierung habe der Vorschlag im 

Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Inneres und Unterricht zu ergehen. 

Gegen die Bestimmungen dieses Gesetzesbeschlusses, welche sich von dem bisher 

geltenden Gesetze nur insoweit unterscheiden, daß statt vier nunmehr fünf vom „Landesrate“ 

zu wählende Mitglieder in den Landesschulrat einzutreten hätten, wäre meritorisch eine 

Einwendung nicht zu erheben. 

Wohl wäre aber die Landesregierung zu veranlassen, einige stilistische Änderungen 

vorzunehmen, welche sie auf Grund der ihr vom Landtag erteilten Ermächtigung zum Teil 

selbst in der Begleitnote anregt. 

Redner stelle demnach den Antrag auf Erteilung der Ermächtigung, bei der 

oberösterreichischen Landesregierung die stilistischen Änderungen anzuregen und sie zur 

ehetunlichsten Vorlage der entsprechend abgeänderten Exemplare des Gesetzesbeschlusses 

aufzufordern, damit das übereinstimmende Bundesgesetz im Sinne des § 42 des 

Verfassungsgesetzes vom 1. Oktober 1920, B.G.Bl. Nr. 2, eingebracht werden könne. 
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Der Ministerrat beschließt im Sinne des Antrages. 

 

16. 

Entsendung einer Vertretung nach Paris zu den Verhandlungen vor dem Drei-Juristen-

Komitee über die belgischen Forderungen. 

Vizekanzler B r e i s k y führt aus, daß gemäß Artikel 195 des Staatsvertrages von St. 

Germain ein von der Reparationskommission ernanntes Komitee bestehend aus drei Juristen 

mit der Aufgabe betraut sei, die Ansprüche zu überprüfen, welche von Belgien auf einige aus 

den ehemaligen österreichischen Niederlanden im 18. Jahrhundert nach Österreich 

überbrachte Gegenstände erhoben worden sind. 

Die belgischen Ansprüche beziehen sich laut Anlage II des erwähnten Artikels auf 

folgende Objekte: 

I. Das Triptychon des hl. Ildefons von Rubens, das aus Brüssel stammt, im Jahre 1777 

gekauft und nach Wien gebracht wurde und sich gegenwärtig im Kunsthistorischen Museum 

befindet. 

II. Gegenstände, die im Jahre 1794 anläßlich der französischen Invasion zu 

Bergungszwecken nach Österreich überführt wurden, und zwar: 

a) Waffen, Rüstungen und dergleichen aus dem Arsenal von Brüssel, 

b) den Schatz des Goldenen Vließes, der ehemals in der Brüsseler Hofkapelle aufbewahrt 

war, 

c) die von Theodor van Berckel verfertigten Prägestempel für Münzen und Medaillen aus 

dem Archiv der Rechenkammer in Brüssel, 

d) die Originalmanuskripte der „C a r t e  c h o r o g r a p h i q u e“ (Landaufnahme) der 

österreichischen Niederlande vom Generalleutnant Grafen von Ferraris aus den Jahren 1770-

1777. 

Von diesen Gegenständen besitzen die Waffen und Rüstungen, insbesondere aber der 

Ordensschatz vom Goldenen Vließe und der Ildefonso-Altar einen geradezu unschätzbaren 

materiellen und kunsthistorischen Wert, so daß nichts versäumt werden dürfe, um unsere 

Ansprüche an diese Kunstschätze vor dem erwähnten Komitee mit allem Nachdrucke zu 

vertreten. 

Das Drei-Juristen-Komitee bestehe aus je einem Engländer, Amerikaner und Franzosen. 

Zur Übernahme der Vertretung Österreichs bei der mündlichen Verhandlung in Paris habe 

sich Universitätsprofessor, Hofrat Dr. Josef Schey bereit erklärt, dem zur Unterstützung ein 

kunsthistorischer Fachmann und im Bedarfsfalle auch noch eine geeignete juristische 
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Hilfskraft beizugeben sein werde. 

Da die Möglichkeit des Anbotes eines Vergleiches seitens der Belgier im Laufe der 

Verhandlungen nicht ausgeschlossen erscheine, habe Professor Schey um eine ausdrückliche 

Weisung für sein Verhalten in einem solchen Falle gebeten. 

Angesichts des heftigen Widerspruchs, den das in einem analogen Falle von der früheren 

Regierung mit Italien abgeschlossene Landesabkommen über den Kunstbesitz in der 

Öffentlichkeit auslöste, erschiene es nicht zweckmäßig, im vorliegenden Falle den durch den 

Friedensvertrag vorgezeichneten Rechtsweg zu verlassen. Redner beabsichtige daher, 

Professor Schey anzuweisen, im Falle eines Vergleichsanbotes seitens Belgiens in keine 

Verhandlung einzutreten, ohne noch vorher die ausdrückliche Ermächtigung der Regierung 

einzuholen. 

Redner stelle sohin die Bitte, der Ministerrat wolle die Entsendung des 

Universitätsprofessors, Hofrates Dr. Josef Schey nach Paris zur Vertretung der 

österreichischen Interessen gegen die belgischen Ansprüche mit Beiordnung einer oder zweier 

Hilfskräfte zur Kenntnis nehmen. 

B.-M. Dr. G r i m m ersucht, aus finanziellen Gründen dem österreichischen Vertreter nur 

eine Hilfskraft beizugeben. 

Vizekanzler B r e i s k y sichert zu, daß dieser Wunsch Berücksichtigung finden solle. 

Der Ministerrat genehmigt die Vorschläge des Leiters des Unterrichtsamtes. 

 

17. 

Änderung der Amtstitel der Beamten des österreichischen Schulbücherverlages. 

Vizekanzler B r e i s k y berichtet über die Wünsche des Personals des österreichischen 

Schulbücherverlages nach Einführung neuer Amtstitel, die dahin gehen, daß für die Beamten 

der VI. Rangsklasse der Titel „Direktionsrat I. Klasse“, der VII. Rangsklasse „Direktionsrat 

II. Klasse“, der VIII. Rangsklasse „Oberkontrollor“, der IX. Rangsklasse „Kontrollor“ und für 

die Beamten der X., beziehungsweise XI. Rangsklasse „Offizial“, beziehungsweise 

„Assistent“ festgesetzt werde. 

Der Ministerrat beschließt, die Angelegenheit vorläufig zurückzustellen, bis durch die 

Besoldungsordnung Klarheit über die Regelung der Titelfrage geschaffen sein werde. Dabei 

spricht sich der Ministerrat dafür aus, daß an Stelle des Titels „Direktionsrat“, der im 

allgemeinen nur für Beamte des Konzeptsdienstes in Verwendung stehe, eine andere 

Bezeichnung gewählt werden möge. 
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18. 

Frage der Errichtung einer staatlichen Fabrik zur Erzeugung von Waffen, Munition und 

Kriegsmaterial. 

Über Aufforderung des V o r s i t z e n d e n berichtet Oberst N o w a k o v s k y, daß die 

Botschafterkonferenz in der bereits in der Sitzung des Ministerrates vom 2. Februar d. J. 

erörterten Frage der Errichtung einer staatlichen Fabrik zur Erzeugung von Waffen, Munition 

und Kriegsmaterial auf dem Standpunkt verharre, daß nach Art. 132 des Staatsvertrages von 

St. Germain nur eine einzige solche Fabrik zulässig sei, die im Besitze des Staates sein und 

unter dessen Führung stehen müsse. Nur die Anlage zur Erzeugung von Explosivstoffen dürfe 

von den übrigen Anlagen räumlich getrennt sein. 

Eine befristete Note des interalliierten Heeresüberwachungsausschusses habe schließlich 

das Bundesministerium für Heereswesen zu der Erklärung veranlaßt, daß eine einzige und 

zwar staatliche Fabrik für Waffen und Munition eingerichtet werden solle. Anknüpfend daran 

habe nunmehr das interalliierte Liquidierungsorgan bis zum 10. Juni l. J. die Vorlage der 

Fabrikspläne und sonstiger konkreter Daten verlangt. Diese Forderung nötige zu dem 

endgiltigen Beschluße, welche Fabrik als staatliche Kriegsmaterialfabrik erklärt und 

ausgestaltet werden solle. 

Zur Zeit können als solche nur Teile der staatlichen Industriewerke in Wöllersdorf oder die 

Munitionsfabrik der Enzesfelder Munitions- und Metallwarenfabriks-Aktiengesellschaft in 

Erwägung gezogen werden. 

Die Errichtung der staatlichen Waffen- und Munitionsfabrik in Wöllersdorf würde sehr 

erhebliche Ergänzungen der dortigen maschinellen und Betriebseinrichtungen erfordern. Die 

militärische Fabrik ließe sich auch kaum von den übrigen Anlagen der Wöllersdorfer Werke, 

die demnächst in einen privatwirtschaftlich geführten Friedensbetrieb umgewandelt werden 

sollen, trennen und würde als störender Fremdkörper empfunden, der den Wert der 

Hauptanlage herabmindert. 

Die Enzesfelder Aktiengesellschaft habe sich bereits im Oktober 1920 in einem Antrag an 

die Bundesministerien für Handel und für Heereswesen erbötig gemacht, in einem räumlich 

abgetrennten und in sich geschlossenen Teil ihrer Anlagen eine staatliche Waffen- und 

Munitionsfabrik im Sinne des Staatsvertrages von St. Germain gemeinsam mit dem Staate zu 

errichten. 

Diese Werke seien, mit Ausnahme der Erzeugung von Infanteriemunition, im Großen zur 

Herstellung aller übrigen Munitionsgattungen bereits eingerichtet. Im Wesentlichen würde es 

daher nur darauf ankommen, Einrichtungen zur Erzeugung von Infanteriemunition und 
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sonstige Maschinen, Apparate, Instrumente und dergleichen, die sämtlich bereits der 

Heeresverwaltung gehören, von Wöllersdorf und anderen Orten in die staatliche Fabrik zu 

übertragen. 

Zur Erzeugung von Waffen sei heute keine der beiden Fabriken eingerichtet. 

Nach allem erscheine es dem Bundesministerium für Heerwesen als die zweckmäßigste 

Lösung, die Errichtung der Staatsfabrik in Enzesfeld in Aussicht zu nehmen und die weitere 

Ausgestaltung dieser Fabrik zur Erzeugung von Waffen und sonstigem Kriegsmaterial nach 

Maßgabe der technischen und finanziellen Möglichkeit durchzuführen. 

Das Bundesministerium für Heerwesen stelle demnach den Antrag, der Ministerrat wolle 

beschließen: 

1. Die den Beschlüssen der Botschafterkonferenz Rechnung tragende Waffen- und 

Munitionsfabrik ist unter Heranziehung der hiezu in Aussicht genommenen Enzesfelder 

Anlagen zu errichten. 

Zur Ausgestaltung dieser staatlichen Fabrik sind in erster Linie jene Maschinen, Apparate, 

Instrumente und sonstigen Gegenstände, die bei der Waffen-, Munition- und 

Kriegsmaterialerzeugung benötigt werden und die derzeit für das Bundesministerium für 

Heereswesen in Wöllersdorf, im Arsenal und an anderen Orten reserviert sind, in einem von 

diesem Bundesministerium noch zu bestimmenden Umfange heranzuziehen. 

2. Im Sinne des Ministerratsbeschlusses vom 4. Februar 1921 hat das Bundesministerium 

für Heereswesen im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Finanzen und für Handel 

die zur Durchführung des Punktes 1 nötigen Verhandlungen in dieser Angelegenheit zu 

führen und abzuschließen. 

3. Zur Erzeugung von Waffen ist die Fabrik vorläufig in dem Maße einzurichten, als dies 

mit den vom Bundesministerium für Heereswesen zugewiesenen Maschinen usw. geschehen 

kann und in Zukunft soweit auszugestalten, als die Beschaffung der hiezu nötigen 

Einrichtungen usw. möglich sein wird. 

4. Die Ausfertigung und Reparatur des auf den zulässigen Stand fehlenden 

Kriegsbrückenmateriales hat die für die technischen Truppen bestimmte Werkstätte im 

technischen Zeugsdepot Klosterneuburg durchzuführen. 

B.-M. H e i n l macht aufmerksam, daß es im Interesse der schwebenden Verhandlungen 

über die Umwandlung der Wöllersdorfer Werke in einen Friedensbetrieb gelegen wäre, für 

die Errichtung der Staatsfabrik vorläufig noch die Wahl zwischen Wöllersdorf und Enzesfeld 

aufrecht zu erhalten. Sobald die Grundlagen für die Umwandlung von Wöllersdorf feststehen, 

werde sich die Ausscheidung der Munitionserzeugung aus dem Tätigkeitsbereiche der Werke 
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ohnedies von selbst ergeben. 

Den gleichen Gedanken vertritt B.-M. Dr. G r i m m von dem Gesichtspunkte aus, daß 

durch Wahrung der Möglichkeit, unter Umständen immer noch auf Wöllersdorf greifen zu 

können, die Stellung der Bundesregierung bei den Verhandlungen mit der Enzesfelder 

Aktiengesellschaft verbessert werde. 

Der Ministerrat entscheidet im Sinne der Anregung des B.-M. H e i n l, stellt aber fest, daß 

nach der gegenwärtigen Lage der Einrichtung der Staatsfabrik in Enzesfeld grundsätzlich der 

Vorzug gegeben wird. 
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Ministerratsprotokoll Nr. 90a vom 1. Juni 1921 
Mitschrift Nr. 90b bietet nur Schlagworte über dieselben Punkte 

 
1) Titulierungen von Unterbeamten zu Beamten ohne Rangklasse. 
Anträge genehmigt. 
 
2) Chauffeurstreik. 
Wilfling: Mit den Chauffeuren ist im Mai über neue Forderungen verhandelt worden im 
Beisein von Justiz und Post. Diese Verhandlungen haben sich im Wesentlichen aufgrund der 
Forderung bewegt angeglichen zu werden an die Bezüge der Postchauffeure. Diese 
Angleichung wurde in den Bezügen restlos durchgeführt, nur musste hinsichtlich der 
Dienstzeit eine andere Fassung gewählt werden. Hier liegt ein wesentlicher Unterschied vor, 
was auch die Chauffeure eingesehen haben. Bei der Post ist der Dienst der Chauffeure 
eingeteilt zu je 8 Stunden während welcher der Chauffeur tatsächlich Fahrtdienst macht. Das 
ist ein ganz anderer Dienst als der Dienst der Chauffeure in den staatlichen. Diese Art der 
Dienstleistung besteht darin, dass sie im Durchschnitt 2 Stunden täglich fahren und die 
übrige Zeit Bereitschaftsdienst halten. Das führt dazu, dass es mit der 8 Stunden Arbeitszeit 
nicht geht. Wir sind schließlich dazu gekommen, dass die tägliche Dienstzeit, das ist jene, 
während welcher er zur Verfügung stehen muss, ohne Überstundenentlohnung von 7 – 6 mit 
einer 2 Stunden Mittagspause. Genau wurden die 2 Stunden nicht fixiert. Die Verhandlungen 
wurden in diesem Sinn abgeschlossen, es ist nur eine kleine Differenz, die mit Entscheidung 
Finanzminister ausgetragen wurde. Wie nun die Note herauskommt, war eine große 
Aufregung, weil in der Note ein Beispiel angeführt wurde, das missverstanden wurde. Der 
Chauffeur hat um 6 Uhr Dienstschluss. Ab 6 Uhr bekommt er Überstunde mit 24 K pro 
täglicher Überstunde, ab 10 Uhr 30 K. Nun war in der Note ein Beispiel angeführt, das sagt, 
dass ein Chauffeur, der um 6 Uhr Dienstschluss hat und für einen späteren Zeitpunkt bestellt 
wurde, erst die Überstunde von dieser Stunde berechnen kann. Schließlich wollten sie die 
angefangenen halben Überstunden als Vollstunde angerechnet haben. Das letztere Begehren 
ist bei den Verhandlungen gestellt worden, jedoch ist kein klares Abkommen getroffen 
worden. Die Chauffeure räumten da immerhin die Ansicht ein, dass das in Aussicht 
genommen ist. Dagegen ist es kein Zweifel, dass die Zeit von 7 Uhr früh anzurechnen ist. Der 
Sekretär der Transportarbeiter erkläre, dass 7 Uhr ausgemacht wurde. Er hat den Punkt 
zurückgezogen. Einige Tage später hat er erklärt, dass das nicht geht und die Chauffeure erst 
um 8 Uhr den Dienst beginnen wollen. Man sieht, dass Vorgehen nicht einwandfrei ist. Wir 
haben in der Nachtragsnote Entgegenkommen gezeigt und haben zugestanden 8 Uhr als 
Dienstzeitbeginn. Es wurde nur vom Inneren behauptet, dass der Chauffeur früher bestellt 
wurde. Was die halbe Stunde anlangt, so steht es so, dass bei Berechnung von Überstunden 
für Sicherheitswache und Gendarmerie wir nur Berechnung von halben Stunden festhalten. 
Bei den Beamten werden selbst Viertelstunden aufgeschrieben. Würde es den Chauffeuren 
zugestanden, so würde das Rückwirkung auf die anderen Kategorien haben und es wäre 
zuviel, wenn es der einzelne Angestellte in der Hand hätte, durch Anhang von wenigen 
Minuten sich eine weitere Überstunde zu machen. In diesem Punkt wird ein Entgegenkommen 
schwierig sein. Der Hauptstreit ist die Überstundenentlohnung. Der Standpunkt der 
Chauffeure ist, wie Forstner sagt, wenn ein Chauffeur um 6 Uhr entlassen wird und für 12 
Uhr oder 1 Uhr nachbestellt wird, so sei ihm, abgesehen von den Überstunden ab 12, die Zeit 
ab 6 Uhr abends als Überstunden zu vergüten. Eine Chance hier zu finden hat sich als 
unmöglich herausgestellt. Die Fahrer haben das eingesehen, aber bei Berufung in der Nacht 
muss er Überstunden bekommen. Wenn er den Auftrag bekommt, sich zu einer bestimmten 
Stunde bereit zu sein, so ist er frei. Es ist eine Unbequemlichkeit für den Chauffeur, aber 
doch, besonders wenn er entfernt von der Garage wohnt. Es wäre daher vielleicht ein Weg 
gegeben um auf Gleich zu kommen, wenn man für solche Fälle einen Zuschlag in Aussicht 
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nimmt. Das eigentliche Grundbegehren ist, dass, wenn sie nach Dienstschluss gebraucht 
werden, dass sie die Zeit als Überstunden gearbeitet haben. Dann hätte jeder Chauffeur von 
Haus aus eine Entlohnung gehabt, die um diese Überstundenentlohnung hinausgegangen 
wäre, täglich um 2 Stunden über die Postchauffeure. Bei der Post sind Überstunden von Haus 
aus ausgeschlossen. Das könnte man ihnen also nicht zugestehen. Es ist gar kein Grund zu 
einer Beschwerde. Der Vertreter der Post hat erklärt, dass würde neue Forderungen der 
Postchauffeure auslösen Die Erfüllung der Wünsche hat Rückwirkung auf die ganze Post und 
andere Betriebe und bedingt Aufwendung schwerer Mühen. Es ließe sich am besten so 
machen und das ließe sich auch der Post gegenüber vertreten, die Inanspruchnahme zu einer 
gewissen Zeit müsste besonders entlohnt werden. Es müsste nur vermieden werden, dass 
einem Chauffeur, der täglich um 8 Uhr zu fahren hat, grundsätzlich die Zeit ab 6 Uhr eine 
Überstunde gezahlt werden; das hätte Rückwirkung auf die Post. Es würde sich darum 
handeln, ob der Ministerrat überhaupt vor Aufnahme des Dienstes in Verhandlung eintreten 
soll. Die Verhandlungen wurden so geführt, dass die Chauffeure keinen Grund zur 
Beschwerde haben, ihr Auftreten war ein durchaus ungehöriges. Ich würde glauben, der 
Ministerrat erwägt, ob nicht als Bedingung für die Verhandlungen die Wiederaufnahme des 
Dienstes verlangt. Die ersten Verhandlungen sind zur Zufriedenheit der Leute abgeschlossen. 
Besteht der Ministerrat nicht darauf, dann erbitte ich Ermächtigung, dass man in dem 
angedeuteten Sinn entgegen kommt oder dass es zur grundsätzlichen Zahlung von 
Überstunden kommt ohne dass Überstunden wirklich gemacht wurden. Es wäre zu 
berücksichtigen der Weg von uns zu der Wohnung und eine Entscheidung, dass er den Dienst 
unvermutet antreten müsste. 
 
Vaugoin: Vor allem scheint es mir zu sein, dass unsere Chauffeure sehr schlecht bezahlt sind. 
Ein Chauffeur mit 5 Kindern hat im Ganzen ein Einkommen von 6400 K monatlich. Das ist 
eine entsetzliche Bezahlung. Auch wenn er 10000 K bekäme, so ist das für einen Chauffeur im 
Vergleich zu anderen Chauffeuren weit zurückbleibend. Die persönlichen Chauffeure in 
Privatdiensten verdienen sich weit mehr als das Doppelte. Die Überstundenbezahlung weist 
mir darauf hin, dass Überstundensumme der Ausbezahlung kaum besonders sein kann, denn 
wenn man für eine Übersunde 24 K bekommt, so zeigt das, dass die Überstundenentlohnung 
minimal ist, die Chauffeure der Gemeinde Wien zwischen 60 und 80 K pro Stunde. Das ist 
natürlich den Staatschauffeuren bekannt, es sind ihnen auch die Privatbezüge bekannt. Viele 
Chauffeure wohnen in der Peripherie und haben ihre Garagen in der Stadt. Es ist faktisch 
unmöglich, dass der Chauffeur die freie Zeit wirklich frei sein kann, man müsste es dann als 
frei bezeichnen, wenn er einen stundenlangen Weg nach Wohnung und zurückzurücklegt. Ich 
finde daher diese Forderung, dass ihnen der Bereitschaftsdienst eingerechnet wird, als 
berechtigt und berechtigt würde ich es finden, wenn man etwa eine Wien-Fuhre um 6 Uhr 
früh so berechnen würde, dass man Überstunden von 6 Uhr abends annimmt. Nach der 
Haussitzung habe ich mit Forstner gesprochen. Ich habe das Beispiel gesagt. Er sagte, daran 
wird nicht gedacht. Er hat eine Fassung vorgeschlagen, die geeignet sein dürfte diesem 
letzteren Zweifel entgegen zu treten: Die Bestellung zu einer Dienstleistung zu einer frühen 
Tagesstunde berechtigt nur zu Überstunden für Fahrt und Bereitschaftsdienstzeit bis 8 Uhr 
früh, wenn mit dieser Dienstleistung ein neues Tagwerk begonnen wird. Mit dieser Fassung 
wäre einer solchen absurden Ausdehnung der Überstundenzeit ein Paroli geboten. Ich muss 
schon sagen, dass diese Berechnung der Überstunden, die hier vom Finanzministerium 
vorgeschlagen wird, mir nicht tunlich erscheint. Ich würde schon glauben, dass der 
Vorschlag nicht angenommen werden würde. Wenn der Ministerrat diesen Beschluss fasst, so 
würden die Chauffeure den Beschluss nicht annehmen und der Ministerrat müsste neuerlich 
beschließen. Es muss der Weg der Verhandlungen beschritten werden. Verschiedene 
Abgeordnete meiner Partei haben erklärt, die Sache erscheine lächerlich, weil die paar 
Chauffeure Feinde werden und man nicht in der Lage ist, diese 10 Leute zu beenden. Es 
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wurde darauf verwiesen, dass beispielsweise andere Kategorien von Angestellten solche 
Forderungen in wenigen Stunden durchsetzen würden, wie eben Postsparkasse gewisse 
Machtmittel in der Hand hat. 
 
Adler: Abgeordneter Forstner hat Resch ersucht, die Verhandlungen einzuleiten. Ich habe 
den Auftrag erhalten, habe mit Finanzministerium gesprochen. [Name?] ist einverstanden. 
Nach dem war das Gespräch zu Ende, hat Forstner angerufen und ich habe mitgeteilt, dass 
morgen verhandelt werden könnte, wenn Ministerrat zustimmt. Ich bemerke wie schon der 
Erlass des Finanzministeriums ausführt, ist es nicht gleich, für wann die nächste Arbeit 
festgesetzt wird. Mit Zeitraum von 1-2 Stunden kann er nichts anfangen. Diese Zeit müsste 
bezahlt werden. Es handelt sich nur darum ob man eine gewisse Grenze finden kann. Ich bitte 
um Entscheidung darüber. Ich würde vorschlagen, dass gesagt wird, wenn sich zu Ende und 
Beginn der nächsten Arbeit 2-3 Stunden liegen, so soll diese Zeit auch noch in die Arbeitszeit 
eingerechnet werden. 4-5 Stunden müsste man 2-3 Stunden einrechnen, weil er auch in dieser 
Zeit nicht ganz frei ist. Ich würde ihm nicht die ganzen 4 Stunden vergüten, sondern nur die 
Grenze 2-3 Stunden. Ich würde diese beiden Grenzen machen. Zwischenzeit zu Ende und 
Beginn wird in die Bereitschaftszeit eingerechnet, diese Einrechnung findet aber nicht mehr 
statt wenn ein gewisser Zeitraum von 6-8 Stunden dazwischen liegt. Das beginnende Tagwerk 
kann nicht zum Vortag zugeschlagen werden. Ich bitte, dass Ministerrat Ermächtigung erteilt, 
auf dieser Grundlage zu verhandeln.  
 
Paltauf: Die Ansicht, warum Überstunden in dem Ausmaß gewählt werden sollen, geht davon 
aus, dass der Chauffeur keine Zeit hat. Wie ist es dort, wo der Chauffeur im Haus wohnt, man 
könnte da schon differenzieren. 
 
Resch: Wir werden zu keinem Beschluss kommen. Der Ministerrat kann nicht aufoktroyieren. 
Wir müssen verhandeln. Der Vorschlag Adler wäre der richtige Weg. Die Unterscheidung 
zwischen einem Chauffeur, der im Ministerium und dem, der außerhalb wohnt, ist nicht 
glücklich. Man könnte eventuell diese Frage bei den Verhandlungen anschneiden. Die 
Hauptsache ist, dass Ministerrat die Ermächtigung erteilt, dass die Verhandlungen geführt 
werden. 
 
Mayr: Ministerrat ist einverstanden, dass im Sinne des Antrags Adler verhandelt werden darf. 
Dann sollen wir zunächst den Dienstantritt fordern. Die Unterhandlungen sind genehmigt, ins 
Detail mischen wir uns nicht ein. 
 
Heinl: Ich wäre nicht dafür, die Aufnahme des Dienstes als Verhandlungsbedingung zu 
verlangen. 
 
Mayr: Es scheint, dass der Dienstantritt nicht gefordert werden soll. Dienstantritt wird nicht 
gefordert. 
 
Grimm: Ich bin einverstanden mit Vorschlägen, muss nur erwidern auf Ausführungen 
Vaugoins; es ist keine Schande, mit den Chauffeuren nicht zu einem Einvernehmen zu 
kommen, weil ein Vergleich vorliegt. Bei Post und Eisenbahn sollte durch Nachgeben 
öffentlicher Schaden vermieden werden. Bei Eisenbahn, Post sind immer wirtschaftliche 
Nachteile verbunden gewesen. 
 
Vaugoin: Hier liegt nicht das Interesse des Ministers vor, sondern das Staatsinteresse, denn 
wenn man von Unter St. Veit ins Amt muss, so leidet der Dienst darunter. Ich möchte 
festgesetzt wissen, dass es gestattet ist, sich während dieser Zeit Wagen zu bedienen und die 
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Kosten zu verrechnen. 
 
Heinl: Die Wagen werden den Ressorts angerechnet zu einem verbilligten Preis. 
 
Mayr: Die Sache ist erlaubt. 
 
3) Ministerbezüge. 
Vaugoin: Ich habe heute Grimm darüber gesprochen. Ich höre, dass auch andere Minister die 
ihnen zukommenden Bezüge nicht erhalten. Da Ministerbezüge vom Nationalrat zugebilligt 
sind, muss ich über das Gesetz sprechen. Das Finanzministerium sperrt gewisse Posten. Das 
ist gegen das Gesetz. Es handelt sich um die Angleichungsbeträge, die die Bezüge eines 
Nationalrats durch das Ermächtigungsgesetz vom März und April erfahren haben, und zwar 
an die Gemeinde mit 7044, Angleichung an die Eisenbahner mit 1800 sowie die Angleichung 
der Ministerbezüge mit 1000 K, zusammen etwa 10000 K ausgezahlt werden. Das 
Bundeskanzleramt neigt meiner Meinung zu, dass aber eine Zuschrift vom 19.4.21 sagt, um 
jedem Missverständnis vorzubeugen, wird aufmerksam gemacht, dass die den 
Volksbeauftragten aufgrund des Gesetzes zukommende Funktionszulage selbstverständlich 
nicht einzubeziehen ist. Tatsache ist auch, dass nur 7344 angewiesen werden, dagegen 7044, 
1800 und 10000 K nicht ausgezahlt werden. Gesetz 8.12.20 sagt in Abs. 2 des § 1 ….mir folgt 
aus beiden, dass man feststellen sollte, bis zu diesem Zeitpunkt wurde jeder, der Bezüge als 
Abgeordneter angestellt und er erhielt nur die Bezüge der II. Dem sollte man ein Ende 
machen und es ist Ansicht aller 3 Parteien, dass der Minister die Bezüge als Nationalrat zu 
erhalten hat. Der Absatz wurde nur aufgenommen, um auch den nicht parlamentarischen 
Ministern die Nationalratsbezüge zu verschaffen. Bei Nationalräten sagt das 
Finanzministerium, dass ihnen die Angleichung an die Gemeinde und Eisenbahn auszuzahlen 
sind. Sie werden auch wirklich ausgezahlt. Das Gesetz sagt, dass das auch die Minister zu 
bekommen haben. Ich hätte im eigenen Wirkungskreis den Auftrag gegeben auszuzahlen, aber 
nachdem auch andere Herren in anderen Belangen ihre Bezüge nicht bekommen, muss der 
Ministerrat Stellung nehmen. 
 
Resch: Vormittag hat Vaugoin mich aufmerksam gemacht und habe ich mir Aufschlüsse 
geben lassen. Rechnungsdirektor behauptet, dass die Auszahlung von 7430 nicht gebührt. 
 
Wilfling: Wir haben auf Anfragen der Kanzlei des Nationalrats über Abgeordnete Bezüge in 
dem Zeitpunkt, wo Vorauszahlung auf Besoldungsordnung bekommen, an beginnt oder diese 
Vorauszahlung auch Nationalrat zukommt, deswegen weil sie Bezüge der V. haben, hat 
erwidert, dass es nicht unbedingt notwendig sei diese Konsequenz zu ziehen. Das sind 1500 
im Juni und 2900 im Februar. Das wurde den Nationalräten ausgezahlt und müsste auch den 
Ministern zukommen. Es ist logisch, dass man die gleiche Vornehmung zeigt auch hinsichtlich 
der weiteren Vorauszahlung, die in Angleichung an die Gemeinde Wien gegeben wird den 
Beamten der II. Rangklasse an den Bezügen der Minister angeglichen sind. Dagegen würde 
kein Anstand obwalten sobald nach der Bestimmung des Gesetzes kein Anspruch besteht. Die 
vollen Angleichungsbeträge an die II und V. 
 
Grimm: Der Nationalrat bekommt sämtliche Vorauszahlungen eines Beamten der V zu seiner 
Funktionszulage. Der Minister bekommt zu den systemmäßigen, die dieser Rangsklasse 
gebührende Vorauszahlung und die Funktionszulage der V und dazu die Vorauszahlungen. 
 
Mayr: Das Finanzministerium wird das selbst regeln. 
 
4) Grünberger: Rintelen erklärt den Kirschenskandal vom 7. Juni 1920. Er macht 
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aufmerksam, dass die Kirschenernte die Bevölkerung beunruhige. Landeshauptmann verlangt 
Genehmigung zur Ausfuhrsperre für steirische Kirschen. In meinem Amt haben 
Verhandlungen stattgefunden über Abbau der Ländersperren und nach dem Wortlaut der 
Verordnung ist eine solche Sperrverfassung rechtlich nicht möglich. Ich mache Mitteilung 
und beabsichtige dem Landeshauptmann mitzuteilen, dass ich verfassungsrechtlich nicht in 
der Lage bin, die Ausfuhrsperre zu bewilligen. 
 
5) Breisky: Gürtler und Schneider haben gemeinsam eine Abordnung von Mittelschullehrern 
aller Parteien vorgeführt, welche mitteilten, dass der Entwurf der Besoldung unannehmbar 
erscheint. Insbesondere Schneider hat gemeint, es würde auf so einmütigen Widerstand 
stoßen, den Entwurf weiter zu verfolgen. Da Ministerrat dem Entwurf zugestimmt hat, bitte 
ich dass dem Unterrichtsamt bewusst wird einen geänderten Entwurf auf der Basis, dass die 
Mittelschullehrer einheitlich in eine Gruppe zusammengefasst werden, auszuarbeiten. Wir 
haben kein Interesse daran, etwas anzubieten, was von allen Parteien --- 
 
Mayr: Wenn die finanzielle Wirkung dieselbe ist, ist nichts einzuwenden. 
 
Breisky: Unterrichtsamt soll bewusst werden im Einvernehmen mit Finanzministerium einen 
neuen Entwurf auszuarbeiten. 
Genehmigt. 
 
6) Grünberger: Gestern war Eisenbahnerabordnung bei mir, haben dargelegt, dass eine 
Gruppe der Südbahn neuerlich zurückgekommen sind auf ein Protokoll vom November, in 
welchem damals zugesagt wurde, dass die Lebensmittelpreise nicht gesteigert werden sollen. 
Vor einiger Zeit waren diese Eisenbahner wieder bei mir und haben Beschwerde geführt über 
Zuckererhöhung. Sie waren beunruhigt. Jetzt ist eine Spezialgruppe auf die Zusage 
zurückgekommen und droht, wenn die Zusage nicht eingehalten wird, dass sie die 
Lebensmittelsteigerung nicht mitmachen will. Die Herren haben wirklich deutlich gesagt, 
dass, wenn man nicht nachkommt, da wiederum Forderungen entstehen, die weitaus 
unangenehmer sind als das, was man noch tun könnte. Ich habe mit Pesta nur kurz 
gesprochen und bitte den Ministerrat, den Finanzminister zu ermächtigen, in diesem 
Belangen dahin Verhandlungen zu führen, ob nicht durch gewisse Zugeständnisse, 
Subvention, zu einem teilweisen Abbau zu gelangen, damit Lohnforderungen vermieden 
werden. Was die Differenzen anlangt, so glaube ich, dass sie nicht so groß sein werden. Die 
Herren haben ersucht, es im Ministerrat zu besprechen, damit eine Verhandlungsbasis 
gefunden wird. 
 
Pesta: Ein Streik bei der Südbahn in der Werkstatt ist vor Wochenfrist ausgebrochen. Sie 
möchten eine ausgiebige Zuwendung. Die Ziffer schwankt zwischen 20 und 4000 K. Ich habe 
die Leute abgewiesen und erklärt, dass es ausgeschlossen ist, über eine solche Zahlung zu 
diskutieren. Das Äußerste wäre die Fortsetzung der Osterzuwendung als einmalige Zahlung. 
Schließlich haben die Leute heute die Arbeit wieder aufgenommen. In Knittelfeld ist heute 
gerade ohne gesamte Organisation ein Streik ausgebrochen mit Forderung nach einer 
einmaligen Aushilfe. Ich habe mich mit Personalvertretern ins Einvernehmen gesetzt und 
habe gesagt, dass man den Staatsbahnen gegenüber keine andere Haltung nehmen kann als 
den Südbahnern und ich jede einmalige Zuwendung ablehnen muss. Die führenden Personen 
sind mit dieser Haltung einverstanden. Ich habe telegraphieren lassen, dass der Streiktag und 
alle vorausgehenden in Abzug zu bringen sind. Nun ist bei diesem Anlass das Ersuchen nach 
diesen Subventionierungen für Lebensmittel aufgetaucht, umgehend was sie Gegenleistung 
dafür bieten, dass in den letzten Wochen die Erhöhung der verschiedenen Bedarfsartikel, 
besonders Lebensmittel neuerlich erschwert wurde, besonders auf dem Land wegen der 
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Sommersaison. Ich glaube, es wird sich im Zusammenhang mit der gerade gegebenen 
Zustimmung, dass an Zucker, Fett und Fleisch keine Erhöhung eintreten wird, zu einer 
Verständigung kommen. Sie wollen nicht auf die Novemberpreise. 
 
Grünberger: Dieses ganze Thema hängt mit Staffelgesetz zusammen. 
 
Mayr: Die Herren werden sich vereinbaren und werden verhandeln. Eine Organisation von 
Postbeamten war bei mir und hat erklärt, dass die Telegraphenbeamten verschiedene Zulagen 
mit letzten Monat bekommen haben. Das wollen die Postler auch haben. 
 
Pesta: Die Telegraphenbeamten haben seinerzeit im August anlässlich des Streiks eine 
Zuwendung unter dem Titel der nicht abge[..] Bekleidungsstücke bekommen. Das waren 
damals  
900 K. Dieser Betrag wurde nicht an diejenigen gegeben, die Anspruch haben, sondern allen. 
Es haben sich aber sofort die Postler gemeldet und auch ihnen wurde dieser Betrag gezahlt. 
Anlässlich, dass noch nicht Durchrechnung, wurde Vorschuss im Februar von 2200 K 
gegeben. Nun hat sich herausgestellt, - die Durchrechnung war im April – und es hat sich 
herausgestellt, dass Unterkategorien, welche hohen Lohn hatten so tief eingereiht werden, 
dass sie Überzahlung bekommen. Zelenka hat gebeten, man möge diese Überzahlungen nicht 
hereinbringen, sondern einen Betrag von 2000 K stunden. Diese Stundung ist auch gewährt 
worden. Diese 2000 K werden aber wirklich hereingebracht werden. 
 
Mayr: Wir wollen darüber nicht weiter reden. 
 
7) Paltauf: Im Zuge des Poststreiks hat sich erklärt, ein Oberwerkmeister hat im Auftrag der 
Streikleitung Auftrag gegeben. Dieses Argument ist frisch, es wird gar kein 
Disziplinarverfahren eingeleitet, sondern nur die Abolition ausgesprochen. Ich habe keine 
Absicht eine Abolition zu beantragen. Da aber es so dargestellt wird, als könnte da ein Streik 
entstehen, will ich das nicht tun ohne Ministerrat zu berichten. 
 
Pesta: Es ist mir nicht zur Kenntnis gekommen. Die Abmachung hat eben das 
Abolitionsverfahren ausgeschlossen mit der ausdrücklich ausgesprochenen Absicht, wo 
strafrechtlich verfolgbare Handlungen vorliegen, der Gerechtigkeit Lauf zu lassen. Bitte, dass 
mir diese Angabe zurückgeleitet wird. 
 
Resch: Bei den Verhandlungen haben die Sozialdemokraten verlangt, dass den Streikenden 
nichts geschieht. Es wurde ihnen gesagt, es wird ihnen die Zeit nicht abgezogen und sie 
kommen in keine Disziplinaruntersuchung. Zelenka wollte auch für 3 Verhaftete die sofortige 
Entlassung. Ich habe erklärt, das ist ganz ausgeschlossen, nur wenn das Protokoll 
aufgenommen ist, wird er auf freien Fuß gesetzt und Strafverfahren eingeleitet. 
 
Mayr: Sachlage ist vollständig klar. 
 
Heinl: Wäre durchs Rückstellen an Pesta, dass das Strafverfahren nicht aufgehalten wird. 
 
Mayr: Über den Gegenstand herrscht Einstimmigkeit. 
 
8) Mayr: Johannes Orden. 
 
9)-2b 10)-2c 11)-2d 12)-3a 13)-3b 14)-3c 15)-5 16)-6a angenommen 
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17)-6b Grimm: Wir haben gebeten aus Erschwerungsgründen nur 1 Hilfskraft beizugeben. 
 
Breisky: Ich habe Schey gebeten nur einen mitzunehmen. 
 
18) Breisky: Schulbücherverlage, Titel. 
 
Grimm: Direktionsrat ist eigentlich ein Titel für den Konzeptsdienst. Das könnte zu neuen 
Titeln führen. Warum nicht Oberrechnungsrat. 
 
Breisky: Das wäre mein Wunsch gewesen, Rechnungsdepartement hat abgelehnt, weil sie 
nicht im Rechnungsdienst verwendet sind. Direktionsrat ist auch im Dorotheum in Übung. 
 
Pesta: In vorletzter Sitzung habe ich Wunsch der Akademiker vorgebracht und abgelehnt, 
weil man zwischen jetzt und Besoldungsordnung nicht neue Titel eingeführt haben will. Ich 
hätte schwere Rückwirkung bei meinen Herrn zu fürchten. 
 
Breisky: Es handelt sich um einen kleinen Betrieb. Bei den Verhandlungen der 
Betriebsfunktionäre mit der Privatfirma ist das Titelunwesen etwas Notwendiges. Die Leute 
haben keine Autorität, wenn sie sich nicht mit Titeln einführen können. 
 
Mayr: Wir können es nicht einmal ablehnen und in einem anderen Fall genehmigen. 
 
Breisky: Füge mich der Gewalt. 
 
Grimm: Auch einen anderen Titel. 
 
19) Grimm: Zentralverbände sind grundsätzlich einverstanden, aber nachdem im 7 schon ein 
Teil der Bezüge flüssig gemacht, werden sie sich damit abfinden und die Restforderung bis 15 
entschieden sein soll. 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 
20) Oberst Novakowsky. 
Heinl: Im Prinzip habe ich nichts dagegen. Ich würde es begrüßen, wenn Munitionserzeugung 
in Enzesfeld zentralisiert wird. Ich mache nur aufmerksam, dass man entwurfsgemäß die 
Sache nicht so ausdrücklich anfassen soll. In Wöllersdorf wird Jagdmunition erzeugt. Diese 
Jagdmunitionserzeugung ist einer der wenig aktiven Teile des Wöllersdorf-Betriebs. Die 
Intention der führenden Persönlichkeiten in Wöllersdorf ist darauf gerichtet, diese Erzeugung 
in Wöllerdorf zu belassen. Wir wollen aus Wöllersdorf einen großen Friedensbetrieb machen. 
Gelingt dies, so ist das zweckmäßig den Munitionsbetrieb aus Wöllersdorf wegzunehmen. Vor 
wenigen Tagen ist das Offert über Wöllersdorf eingelangt und stehe in Verhandlungen. Das 
Offert, welches Wöllerdorf in Friedensbetrieb umwandeln will, hat mit Oberst Brandl schon 
das Einvernehmen gepflogen. Ich glaube, wenn alle Fakten mitwirken, wird das Unternehmen 
gelingen und dann kann man dem Antrag Rechnung tragen. Um die Leute nicht zu sehr 
aufzuhetzen, soll man die beiden Unternehmungen in Aussicht nehmen. Um die 
Verhandlungen nicht zu erschweren, sondern weil Verlegung nach Enzesfeld Konsequenz der 
Einrichtung des Friedensbetriebs in Wöllerdorf sei, soll man beide Standorte festhalten. 
Intern aber schon darauf hinarbeiten, dass diese Wöllersdorffabrik in Enzesfeld errichtet 
wird. Man muss die Sache auch politisch betrachten. Es wird daher gut möglich sein, die 
Sozis für diesen Plan zu gewinnen, um die Ruhe aufrecht zu erhalten muss man bei Beschluss 
vorsichtig sein. 



90 – 1921-06-01 

 
Vaugoin: Vom Ressortstandpunkt aus ist es gleich Enzesfeld oder Wöllersdorf zu wählen, 
aber ob die Überwachungskommission mit der Auskunft zufrieden ist, das lasse ich 
dahingestellt. Ich habe ein Ultimatum bis 10.6. Nach dem Staatsvertrag dürfen wir nur eine 
Fabrik haben. Da eignet sich noch Enzesfeld vergleichsweise am Besten. Was Frage Heinls 
wegen Jagdmunition betrifft, so kann sie ohne weiteres in Wöllersdorf erzeugt werden. Wenn 
Kabinettsrat glaubt, dass die Entente uns zuwartet, so habe ich nichts dagegen. 
 
Heinl: Ich bitte, dass man mit Herren des Heeresüberwachungsausschusses klar 
auseinandersetzt und sagt, wir sind dafür für Zentralisierung in Enzesfeld, wir sind aber in 
den Verhandlungen mit Wöllersdorf und um die Verhandlungen nicht zu stören. 
 
Mayr: Geht es nicht, kann Ministerrat schon Enzesfeld zustimmen. 
 
Grimm: Enzesfeld soll nicht in Aussicht gestellt werden, dass wir es in Aussicht nehmen. 
Wenn wir die Entscheidung offen lassen, haben wir einen besseren Druck auf sie, wenn wir 
die Möglichkeit haben auf Wöllersdorf zu greifen. 
 
Heinl: Die Arbeiter haben sich auf das Projekt Wöllersdorf gestützt, weil damals Verwaltung 
von Anson und [..] war und die nicht auch eine Anstalt in Wöllersdorf leiten und dazu die 
Munitionserzeugung aufgreifen wollten. Seitdem hat sich die Situation geändert, wir sind jetzt 
daran, einen Endstrich unter Wöllersdorf zu setzen um einen späteren Betrieb da zu machen. 
Das hängt davon ab, welches Programm der Unternehmer den Arbeitern vorlegt. Ich bitte 
nur um Vorsicht. Ich bin sehr für Enzesfeld, aber jetzt in dem Stadium soll man Entente 
Alternierung offen halten. 
 
Oberst [..]: Entente will klare Antwort 
 
Mayr: Antrag ist so genehmigt. Schließlich sollen die Herren sich entscheiden. 
 
21) Mayr: Verhandlungen mit Kärnten über Deckung der Schäden. Finanz, Handel und 
Inneres 60 Mill.  

 














































































































































